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Svenja Keitzel

Varianzen der Verselbstständigung der 
Polizei per Gesetz 
„Gefährliche Orte“ im bundesweiten Vergleich 
Variances in the Independence of the Police by Law.  
“Danger Zones” in a nationwide comparison

In jedem der 16 Landespolizeigesetze in Deutschland findet sich eine Norm, die 
sogenannte verdachtsunabhängige Identitätskontrollen in ausgewählten Raumaus-
schnitten durch die Polizei ermöglicht. Die Voraussetzungen zur Einrichtung dieser 
„gefährlichen Orte“ sind rechtlich weitgehend unbestimmt und das Verfahren dazu 
geschieht in der Regel polizeiintern. Im vorliegenden Aufsatz wird argumentiert, 
dass durch die im Gesetz verankerte Unbestimmtheit eine Verselbstständigung der 
Polizei angelegt ist, die länderspezifisch je nach Kräfteverhältnis im zuständigen 
Staatsapparat und kritischer Intervention seitens Zivilgesellschaft oder Parlament 
unterschiedlich eingehegt wird und zu einer Varianz an Verfahrenspraxen zu „ge-
fährlichen Orten“ führt. Anhand eines Überblicks aller Polizeigesetze und mittels 
der exemplarischen Analyse von vier Bundesländern (Hessen, Bremen, Baden-Würt-
temberg, Sachsen) wird die These der Varianzen der Verselbstständigung erläutert.

Schlüsselwörter: Gefährliche Orte, Polizeiforschung, bundesweiter Vergleich, Prä-
vention, Raum, Polizeipraxis

In each of the 16 national police laws in Germany, there is a norm that enables 
suspicionless identity controls in selected areas by the police. The prerequisites 
for the establishment of these “danger zones” are to a large extent legally undeter-
mined and the procedure for this usually takes place within the police. The present 
paper argues that the vagueness of law creates autonomy for the police. Therefore, 
power relations within the state apparatus and critical interventions from civil soci-
ety or parliament are decisive for the implementation of the law and the manner in 
which it is used. This leads to a great variance in procedural practices concerning 
“danger zones”. On the basis of an overview of all German police laws, this is going 
to be shown in more detail with reference to four federal states (Hesse, Bremen, 
Baden-Wuerttemberg, Saxony).

Keywords: danger zones, police research, nationwide comparison, prevention, 
space, policing

Einleitung

„Gefährlicher Ort“, „Gefahrengebiet“, „kriminalitätsbelasteter Ort“, „ver-
rufener Ort“ oder doch „besonderer Kontrollort“ – im Grunde zielen diese 
Begriffe, die zwar je nach Bundesland unterschiedlich ausfallen, auf dasselbe 
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polizeiliche Instrument ab, nämlich verdachtsunabhängige Identitätsfeststel-
lungen an ausgewiesenen Orten. Es handelt sich um Arbeitsbegriffe, die so-
wohl in der juristischen Literatur als auch im polizeilichen Jargon verwendet 
werden. Die Polizeigesetze, mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt (§ 16 SOG 
LSA), kennen diese Bezeichnungen nicht (Graulich/Denninger/Bäcker 2018: 
432). Entsprechende Regelungen finden sich dennoch in den Polizeigesetzen 
aller Bundesländer, 16 sich im Kern sehr ähnliche Normen, die potenziell 
16 unterschiedliche Begriffe1 und, wie im Folgenden erläutert wird, 16 un-
terschiedliche Umsetzungspraxen durch Innen- und Polizeibehörden hervor-
bringen2. Das Instrument der verdachtsunabhängigen Identitätsfeststellung 
geht auf § 9 des Musterentwurfs eines einheitlichen Polizeigesetzes von 
1976 zurück (Heise/Riegel 1978), war von Beginn an umstritten (Graulich/
Denninger/Bäcker 2018: 428) und legte den Grundstein für die Möglichkeit 
an „gefährlichen Orten“ ebensolche Identitätsfeststellungen durchzuführen.

In der akademischen Debatte haben etwa Bernd Belina und Jan Wehrheim 
(2011) die Praxis des selektiven „policing space“ als eine Strategie kritisiert, 
die diskriminierende Strukturen reproduziert und von sozialen Verhältnis-
sen abstrahiert. Weitere kritische Auseinandersetzungen liegen insbesondere 
für Berlin, Hamburg und Leipzig vor (Assall/Gericke 2016; Keller/Leifker 
2017; Schröder 2014; Stolle/Hefendehl 2002; Ullrich/Tullney 2012). Darü-
ber hinaus wurde eine Kontextualisierung in Bezug auf institutionellen Ras-
sismus, postkoloniale Logiken sowie intersektionale Verflechtungen geleis-
tet (Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt 2016; Thompson 2018). 
Aus juristischer Perspektive wurde ferner diskutiert, inwiefern diese Nor-
men mit den Grundrechten vereinbar sind (Ernst 2014; Pichl 2018; Tomerius 
2017). Zudem hat das OVG Hamburg in einem richtungsweisenden Urteil 
(13.05.2015, 4 Bf 226/12) festgestellt, dass die gesetzliche Grundlage für die 
Ausweisung des „Gefahrengebietes“ nach ehemals § 4 Abs. 2 HmbPolDVG 
in mehrfacher Hinsicht verfassungswidrig sei, womit die kritische akademi-
sche Debatte nachgerade Rechtskraft erlangt hat. Nachfolgend wird nicht 
vertiefend auf den Hamburger Fall eingegangen, da dieser bereits vielfach 
diskutiert wurde (u. a. Assall/Gericke 2016; Caspar 2016; Ernst 2014; Keller/
Leifker 2017). Zudem weist er Spezifika, wie etwa eine Gesetzesänderung in 
Folge des Urteils, auf. Diesen kann an dieser Stelle indes nicht zur Genüge 
nachgegangen werden. Vielmehr werden Bundesländer in den Fokus gestellt, 
die in der Debatte noch wenig Erwähnung gefunden haben.

Was bisher in der Auseinandersetzung fehlt und im Folgenden mit Fokus auf 
vier Fallbeispiele dargelegt wird, ist eine vergleichende Untersuchung der 
Umsetzungspraxis der Norm zu „gefährlichen Orten“ auf der entscheiden-

1 Die Begriffe unterscheiden sich je nach Bundesland. Nachfolgend wird einheitlich der 
Begriff „gefährliche Orte“ verwendet, womit sich generell auf die Rechtsgrundlage, die 
verdachtsunabhängige Kontrollen mit Ortshaftung ermöglichen, bezogen wird.

2 Ich bedanke mich ganz herzlich bei Hanna Große Vorholt für die tatkräftige Unterstützung 
bei der Recherche.
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den Ebene der Exekutive (Innen- und Polizeibehörde) im Verhältnis zu zivil- 
gesellschaftlicher und parlamentarischer Kritik. Zugleich ist damit die Frage 
verbunden, ob eine gesetzgeberische Einhegung der im Gesetz angelegten 
Tendenz der Verselbstständigung der Polizei angestrebt wird. Entscheidend 
ist hierbei die in die jeweilige rechtliche Norm zu „gefährlichen Orten“ ein-
geschriebene Tendenz, dass sich die Polizeiarbeit „im Rahmen des Rechts 
vom Recht entgrenz[t]“ (Assall/Gericke 2016). „Gefährliche Orte“ sind ein 
einschlägiges Beispiel für die These, dass die Polizei grundsätzlich zu einer 
„strukturellen Verselbstständigung […] vom Recht“ (Pichl 2018: 116 unter 
Bezug auf Ingeborg Maus 1986) neigt. Wie bei anderen Normen auch ist es 
dann entscheidend, ob und in welcher Weise eine Einhegung der strukturel-
len Verselbstständigung durch eingrenzende Bestimmungen stattfindet (As-
sall/Gericke 2016; Pichl 2018). Durch die relative Unbestimmtheit der Norm 
kommt der Polizei an „gefährlichen Orten“ eine weitreichende Eigenstän-
digkeit zu (Belina 2018), denn sie definiert sowohl, wo diese Orte sind, als 
auch, wer dort als verdächtig gilt. Das Verfahren zur Umsetzung der Norm 
geschieht in der Regel polizeiintern. Eine Möglichkeit zur Einhegung der 
Verselbstständigung haben in der Regel nur die Innenbehörden und, indirekt, 
das Parlament. Eine wirkungsvolle Einhegung, so die These im Folgenden, 
erfolgt nur, wenn durch gegenläufige Kräfte in Form von parlamentarischer 
und zivilgesellschaftlicher Kritik in der jeweiligen Konstellation interveniert 
wird.

Die vorliegende Untersuchung knüpft an die Annahme an, dass sich die poli-
zeiliche Praxis zu „gefährlichen Orten“, die jeweils auf sehr ähnlichen recht-
lichen Normen basiert, erst in der Anwendungspraxis (vgl. Künkel 2014: 79), 
selektiv im Kontext räumlich-politischer Konstellationen, also abhängig von 
länderspezifischen und lokalen Kräfteverhältnissen (Jessop 2008; Krätke/
Schmoll 1987), konstituiert. Der Staat und seine Apparate werden als Ver-
dichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse verstanden. Das heißt, mit 
Fokus auf die Ebene der Bundesländer, welche Partei regiert, wer das Innen-
ministerium leitet und welche Linie in der Verwaltung verfolgt wird, wie im 
Allgemeinen poliziert wird und wie sich die Umsetzungspraxis der Norm zu 
„gefährlichen Orten“ konstituiert, ist Ausdruck ebendieser Kräfteverhältnis-
se. Interventionen durch zivilgesellschaftlichen Protest oder Kritik seitens 
der parlamentarischen Opposition erreichen die Polizeiarbeit nur über den 
„Umweg“ über diesen Staatsapparat, wo sie verarbeitet und je nach Kräf-
teverhältnis, etwa parteipolitischer Konstellation, aufgenommen bis hin zu 
ignoriert werden. Die Interventionen durch Zivilgesellschaft und parlamen-
tarische Oppositionen erfolgen zu einem guten Teil öffentlich wahrnehmbar. 
Die Reaktion seitens der Exekutive ist mittels öffentlicher Stellungnahmen 
und parlamentarischer Dokumente rekonstruierbar. Innerbehördliche Aus-
handlungen etwa zwischen Innen- und Polizeibehörden bleiben weitgehend 
undurchsichtig und sind somit für (kritische) Forschung kaum verfügbar. Zu-
gänglich sind aber die öffentlichen Debatten über die polizeiliche Praxis zu 
„gefährlichen Orten“, die infolge zivilgesellschaftlicher und parlamentari-
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scher Interventionen angestoßen werden. Anhand dieser wird im Folgenden 
der Frage nachgegangen, welche Varianzen hinsichtlich der Rechtsumset-
zung auf der Ebene von Innenbehörde und örtlich zuständigen Polizeibehör-
den erkennbar werden. Eine daran anschließende, räumlich vergleichende 
Betrachtung zeigt, dass trotz sehr ähnlicher gesetzlicher Grundlagen die je-
weilige Umsetzung stark variieren kann, und dass nur in den Ländern „ge-
fährliche Orte“ der Allgemeinheit bekannt sind, wo durch Interventionen 
Transparenz eingefordert und Kritik geübt wurde.

Für die folgende Analyse wurden die für die 16 deutschen Bundesländer jeweils 
gültigen Normen, die verdachtsunabhängige Identitätskontrollen an „gefähr- 
lichen Orten“ regeln, sowie einschlägige öffentlich verfügbare Dokumente (par-
lamentarische Anfragen, Zeitungsartikel, Pressemitteilungen) einbezogen. Die 
Darstellung der Ergebnisse erfolgt anhand einer tabellarischen Übersicht der 
16 Bundesländer und einer vertiefenden Analyse der vier Fallbeispiele Hessen, 
Bremen, Baden-Württemberg und Sachsen. Der Datenkorpus umfasst knapp 
200 Dokumente, je nach Bundesland variiert die Datenlage dabei stark. Die Re-
cherche fand über Onlinesuchmaschinen, u. a. mittels der zu Beginn erwähnten 
Arbeitsbegriffe und in den entsprechenden Paragrafen, in den jeweiligen Par-
lamentsdatenbanken auf Landes- sowie Kommunalebene und in wissenschaft-
licher Literatur statt. Die vier Fallbeispiele wurden ausgewählt, nachdem alle 
Dokumente kodiert waren und im Zuge dessen festgestellt wurde, dass die be-
treffenden Bundesländer das breite Feld unterschiedlicher polizeilicher Prakti-
ken zu „gefährlichen Orten“ beispielhaft abdecken. Für die Auswertung wurde 
das Material thematisch kodiert, indem aus dem Material heraus und entlang der 
Fragestellung induktiv und deduktiv Kategorien entwickelt wurden (Flick 2011). 
Die Kategorie „Transparenz“ wurde deduktiv aufgrund des anfänglichen For-
schungsinteresses festgelegt. Die Kategorien „Kontrolle“ und „Einheitlichkeit“ 
wurden aus dem Material heraus induktiv generiert. 

„Gefährliche Orte“, polizeiliche Autonomie und selektiver 
Generalverdacht

Eine gesetzliche Grundlage zur Ausweisung von „gefährlichen Orten“ findet 
sich in den Polizeigesetzen aller Länder. Zwar unterscheiden sich tatbestand-
liche Voraussetzungen leicht, gemein ist aber allen Gesetzen, dass das Kons-
trukt „gefährliche Orte“ die Polizei dazu befugt, verdachtsunabhängige Iden-
titätskontrollen durchzuführen, und es sich um ein präventives Instrument mit 
„Ortshaftung“ handelt. Demnach kann jede Person, die „sich an einem solchen 
Ort aufhält, polizeilich überprüft werden“ (Graulich/Denninger/Bäcker 2018: 
433), unabhängig davon, ob eine konkrete Gefahr vorliegt (Poscher 2008: 348-
350). Nicht mehr die unmittelbare Gefahr einer Straftat ist mithin ausschlag-
gebend, sondern die an einen Raum gebundene Zuschreibung „gefährlich“, mit 
der eine vorverlagerte Erlaubnis des polizeilichen Zugriffs auf alle, die sich 
an diesen Orten aufhalten, hergestellt wird (Belina/Wehrheim 2011: 224). Die 
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Polizei ist dabei eine aktive Akteurin, da diese „in der Praxis […] Räume des 
Ausnahmerechts etablieren [kann], in denen sie vergleichsweise autonom und 
ohne hinreichende rechtliche Kontrolle agieren kann“ (Pichl 2018: 114).

Dieser an ausgewiesenen Orten hergestellte Generalverdacht ist paradoxer-, 
aber notwendigerweise immer selektiv und trifft insbesondere marginalisier-
te Bevölkerungsgruppen (Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt 
2016; Keitzel 2018; Thompson 2018; Ullrich/Tullney 2012). Auf Mecha-
nismen der Selektivität der alltäglichen Polizeiarbeit haben bereits Blanken-
burg und Feest (1972) unter dem Begriff Definitionsmacht der Polizei hin-
gewiesen. Zudem folgen präventive Polizeimaßnahmen grundsätzlich einer 
„differentielle[n] Operationslogik“ (Loick 2018: 10), die eben nicht darauf 
basiert, dass Personen zufällig und verdachtsunabhängig kontrolliert werden. 
Vielmehr fungiert das äußere Erscheinungsbild „als Proxy für gesellschaft-
liche Phänomene“ (Belina/Keitzel 2018: 19). Es wird entlang intersektional 
verwobener Kategorien wie Nationalität, phänotypische Merkmale, Schicht, 
Gender poliziert (vgl. Künkel 2014: 79), was häufig in diskriminierenden 
Kontrollpraktiken wie etwa racial profiling mündet (Thompson 2018).

Gefährliche Orte in der Praxis

Die Rechtsgrundlagen der einzelnen Bundesländer ähneln sich stark, unter-
scheiden sich aber im Detail. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug 
auf die gesetzlichen Grundlagen und praktische Umsetzung sind in Tabelle 
1 zusammengestellt. Für die anschließende vergleichende Analyse der vier 
Bundesländer werden insbesondere folgende Kategorien in den Fokus ge-
nommen: 1. Transparenz: Welches Wissen gibt es zu der polizeilichen Pra-
xis zu „gefährlichen Orten“? Wird diese öffentlich diskutiert? 2. Kontrolle: 
Gibt es spezifische parlamentarische Kontrollmechanismen? 3. Einheitlich-
keit: Ist die Praxis innerhalb eines Bundeslandes einheitlich oder heterogen? 
Die Kategorien Transparenz und Kontrolle zeigen entlang länderspezifischer 
Kräfteverhältnisse, ob und in welcher Weise die Unbestimmtheit des Ge-
setzes eingehegt wird. Gibt es Interventionen und, wenn ja, führen diese zu 
mehr Transparenz oder eingrenzenden Bestimmungen? Die Kategorie der 
Einheitlichkeit zeigt auf, inwiefern auf Grundlage derselben Norm im Kon-
text räumlich situierter Kräfteverhältnisse unterschiedliche polizeiliche und 
politische Praxen entstehen können.

Alle Gesetze enthalten ähnliche tatbestandliche Voraussetzungen. Im Kern 
geht es darum, dass sich ein bestimmter Raumausschnitt im Vergleich zu 
anderen durch eine „tatsächlich“ – hier muss eine Kriminalstatistik3 vorlie-

3 Die Kriminalitätsstatistik enthält nur die erfassten Straftaten und nicht das reale Krimi-
nalitätsaufkommen. Die Anzahl der erfassten Straftaten steht in einem engen Zusam-
menhang mit der Kontrolldichte. Je mehr kontrolliert wird, umso mehr Straftaten werden 
erfasst.


